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MT 18 – 
Unterrichtung des Arbeitgebers über die Schwangerschaft
Zur Inanspruchnahme des gesetzlich vorgesehenen Schutzes, müssen Schwangere ihren Arbeitgeber über ihren Zustand in Kenntnis setzen, indem sie ihm ihr ärztliches Attest entweder per Einschreiben übermitteln oder ihm dieses eigenhändig gegen Unterzeichnung einer Kopie aushändigen. 
Das Gesetz enthält keinerlei Angaben darüber, zu welchem Zeitpunkt die Arbeitnehmerin das ärztliche Attest aushändigen muss. Dies kann folglich sowohl zu Beginn als auch erst zu einem fortgeschritteneren Zeitpunkt der Schwangerschaft erfolgen. 
Im Rahmen der Schwangerschaft hat die Arbeitnehmerin ab dem Zeitpunkt der diesbezüglichen Unterrichtung ihres Arbeitgebers durch die Übermittlung ihres ärztlichen Attests Anspruch auf die nachstehenden Leistungen: 
· einen Schutz vor fristgerechter Kündigung; 
Sofern der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin vor Aushändigung eines ärztlichen Attests zur Bescheinigung der Schwangerschaft die Beendigung ihres Arbeitsvertrages zustellt, kann die Arbeitnehmerin innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab der Zustellung der Kündigung ihren Zustand durch die per Einschreiben erfolgende Übermittlung eines Attests belegen (siehe Vorlage 19). 
· eine mit einer Kündigung durch den Arbeitgeber konfrontierte schwangere Arbeitnehmerin muss innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach der Auflösung ihres Arbeitsvertrages beim Präsidenten des Arbeitsgerichts die Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung beantragen, um ihre Weiterbeschäftigung bzw. ihre Wiedereingliederung im Unternehmen anordnen zu lassen (siehe Vorlage 44); 
· einen besonderen Schutz ihrer Gesundheit und Sicherheit, sofern sie einen risikobehafteten Arbeitsplatz bekleidet; 
· einen Schutz vor den Gefahren der Nachtarbeit; 
· eine Freistellung von der Arbeit zur Durchführung der gesetzlich vorgesehenen vorgeburtlichen Untersuchungen; 
· mehrere Wochen Urlaub vor und nach der Entbindung  (Mutterschaftsurlaub); 
· Gestaltung ihrer Arbeitszeit zum Stillen ihres Kindes (siehe Vorlage 21). 
Welche Schritte sind in Bezug auf die Nationale Gesundheitskasse zu unternehmen? 
Die Arbeitnehmerin muss der Nationalen Gesundheitskasse ein ärztliches Attest übermitteln, aus dem der voraussichtliche Entbindungstermin hervorgeht. 
Dieses Attest ist innerhalb der zwölf letzten Wochen der Schwangerschaft auszustellen. 
Nach der Entbindung ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Neugeborenen an die Nationale Gesundheitskasse zu übermitteln.
Die Postanschrift der Nationalen Gesundheitskasse ist wie folgt:
Nationale Gesundheitskasse
Abteilung für Geldleistungen
L-2979 Luxemburg


Welche Auswirkungen hat die Schwangerschaft auf die Probezeit? 
Sofern eine auf unbefristete Dauer angestellte Arbeitnehmerin während der Probezeit schwanger wird, wird die Probezeit ab dem Datum der an den Arbeitgeber erfolgenden Aushändigung des ärztlichen Attests zur Bescheinigung der Schwangerschaft ausgesetzt. 
Die Arbeitnehmerin setzt ihre normale Tätigkeit bis zum Beginn ihres Mutterschaftsurlaubs fort, ohne dass diese Arbeit als Probezeit bezeichnet werden kann. 
Die verbleibende Probezeit läuft erst nach Ablauf eines Zeitraums von 12 Wochen nach der Entbindung wieder an. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Aussetzung der Probezeit ausschließlich im Falle einer im Rahmen eines unbefristeten Vertrages vorgesehenen Probezeit zum Tragen kommt. 
Ab der Aushändigung des ärztlichen Attests zur Bescheinigung der Schwangerschaft ist die Arbeitnehmerin vor einer fristgerechten Kündigung durch den Arbeitgeber geschützt. Im Falle der Zustellung der Kündigung vor Aushändigung eines ärztlichen Attests zur Bescheinigung der Schwangerschaft, kann die Arbeitnehmerin innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab der Zustellung der Kündigung ihren Zustand durch die per Einschreiben erfolgende Übermittlung eines Attests belegen (siehe Vorlage 19). 
Eine mit einer Kündigung durch den Arbeitgeber konfrontierte schwangere Arbeitnehmerin muss innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach der Auflösung ihres Arbeitsvertrages beim Präsidenten des Arbeitsgerichts die Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung beantragen, um ihre Weiterbeschäftigung bzw. ihre Wiedereingliederung im Unternehmen anordnen zu lassen (siehe Vorlage 44). 
Welche Auswirkungen hat die Schwangerschaft auf den befristeten Arbeitsvertrag? 
Der befristete Arbeitsvertrag einer Arbeitnehmerin wird durch ihre Schwangerschaft nicht ausgesetzt. 
Der befristete Arbeitsvertrag endet am ursprünglich vereinbarten Datum. 
Muss dem Arbeitgeber eine Stillbescheinigung ausgehändigt werden? 
Nach der Wiederaufnahme der Arbeit muss der Arbeitgeber der stillenden Arbeitnehmerin auf deren Antrag eine Stillzeit gewähren (siehe Vorlage 21). 
Die Stillzeit ist wie folgt aufgeteilt: 
· entweder in 2 Zeiträume von jeweils 45 Minuten am Anfang und am Ende ihrer üblichen täglichen Arbeitszeit; 
· oder in einen einzigen Zeitraum von mindestens 90 Minuten, sofern der Arbeitstag ausschließlich durch eine einstündige Pause unterbrochen ist und/oder die Arbeitnehmerin ihr Kind nicht in der Nähe des Arbeitsplatzes stillen kann. 
Die Stillzeit ist als Arbeitszeit zu betrachten und entsprechend zu vergüten. 
Der Arbeitgeber kann von der stillenden Arbeitnehmerin die Übermittlung einer ärztlichen Bescheinigung verlangen, aus der hervorgeht, dass sie ihr Kind stillt.


(Name und Anschrift der Arbeitnehmerin)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN

Betreff: Unterrichtung über meine Schwangerschaft
Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:3420], [3420:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


mit dem vorliegenden Schreiben unterrichte ich Sie über meine Schwangerschaft.
Im Anhang finden Sie die von meinem Arzt gemäß Artikel L.331-2 des Arbeitsgesetzbuches diesbezüglich ausgestellte Bescheinigung.
Mit freundlichen Grüßen,

___________ 
(Unterschrift)

	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
